
 Regionalnachweis - Herkunftsnachweis? 

Vielen Stromvertrieben sind Herkunftsnachweise 
(HKN) bereits bekannt und sie fragen nach dem Un-
terschied zum neuen Regionalnachweis.  
Der fundamentale Unterschied ist die Vermark-
tungsform, und damit sind die Nachweise auch 
streng alternativ: Während es HKN nur in der sons-
tigen Direktvermarktung, also für EE-Strom ohne 
Förderung gibt, wird es Regionalnachweise nur für 
EE-Strom geben, der mit Marktprämie gefördert 
wird.  

Eine wesentliche Gemeinsamkeit mit dem Her-
kunftsnachweis ist die Nutzung in der Stromkenn-
zeichnung. Wie beim Herkunftsnachweis gilt auch 
für den Regionalnachweis: Ausschließlich dort ist 
er nutzbar, nirgendwo sonst.  

Haben Sie noch Fragen? So erreichen Sie uns: 

Hotline: 0340/2103-6577 
E-Mail: hknr@uba.de 
Internet: www.uba.de/regionalnachweisregister  

Linkliste 
www.uba.de/regionalnachweisregister 
EE in Zahlen, Stand: Sept 2016: www.erneuerbare-ener-
gien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/erneuerbare-ener-
gien-in-zahlen-2015.pdf?__blob=publicationFile&v=4  
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Wofür sind Regionalnachweise? 
 
Regionalnachweise bieten einem Stromvertrieb die 
Möglichkeit, ihren Kunden den Strom einer ganz be-
stimmten, mit der Marktprämie geförderten Anlage 
zuzuordnen. Das Ziel des Regionalnachweiskonzep-
tes ist vor allem die Steigerung der Akzeptanz der 
Energiewende vor Ort:  

Fährt beispielsweise eine Stromkundin jeden Mor-
gen auf dem Weg zur Arbeit an einem Windpark vor-
bei oder wohnt eine Familie in der Nähe einer Bio-
masseanlage, so haben sie die Möglichkeit, sich den 
in dieser Anlage produzierten und von der EEG-Um-
lage finanzierten Strom von ihrem Lieferanten zu-
ordnen zu lassen. Regionalnachweise ermöglichen 
so den Verkauf von „Regionalstrom“. Wegen des 
EEG-Umlageverfahrens ist eine solche konkrete Zu-
ordnung des mit der EEG-Umlage finanzierten 
Stroms bislang ohne Regionalnachweise nicht mög-
lich: Geförderter Strom gehört allen Strom-           
kundinnen und –kunden gemeinsam! 

 

Zum Hintergrund: 

Der Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland geht 
Dank des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) mit gro-
ßen Schritten voran. 2015 betrug der Anteil erneuerba-
rer Energien am deutschen Bruttostromverbrauch be-
reits etwa 32 % – Tendenz weiter steigend. 
Die Kosten werden dabei auf sämtliche deutsche Strom-
verbraucherinnen und Stromverbraucher verteilt – sie 
bezahlen den Ausbau erneuerbarer Energien über die 
EEG-Umlage. Diese solidarische Verteilung hat zur 
Folge, dass bisher keinem Verbraucher der Strom einer 
bestimmten geförderten Anlage konkret zugeordnet 
werden kann. Der mittels der EEG-Umlage finanzierte 
Strom wird rechnerisch allen Kundinnen und Kunden in 
der Menge zugeordnet, wie sie die EEG-Umlage zahlen. 

 

 Wie funktioniert ein Regionalnachweis? 
 
Ein Regionalnachweis ist ein elektronisches Doku-
ment, das die regionale Herkunft des Stroms aus er-
neuerbaren Energien nachweist (so die gesetzliche 
Definition gemäß § 5 Nr. 38 EEG 2017). Ein 
Stromlieferant verwendet ihn ausschließlich in der 
Stromkennzeichnung und dort im Anteil „erneuer-
bare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage“.  

Der Betreiber einer Anlage kann einen solchen 
Nachweis beantragen, wenn der Strom der Anlage 
über die Marktprämie gefördert wird. Für jede pro-
duzierte Kilowattstunde Strom kann sich der Anla-
genbetreiber einen Regionalnachweis ausstellen las-
sen. Diesen Nachweis kann er entlang der Strom-
handelskette weitergeben; er wandert so von Händ-
ler zu Händler.  

Ein Stromlieferant kann diesen Regionalnachweis 
mit dem Strom erwerben. Liegt die Anlage in einem 
Umkreis von ca. 50 km um den Stromkunden, kann 
der Lieferant den Regionalnachweis für diese 
Stromlieferung entwerten.  

Der Regionalnachweis gibt dem Strom ein regiona-
les Gesicht. Für den Kunden bedeutet es, dass er 
den Strom aus ihm bekannten Anlagen aus der Re-
gion kaufen kann. Der Lieferant könnte mithilfe von 
Regionalstrom eine besondere Kundenbindung er-
reichen.  

Und wie funktioniert das Regionalnachweis-
register praktisch? 
 
Regionalnachweise und das Regionalnachweis-
register müssen betrugssicher sein und vor Miss-
brauch und Manipulation geschützt werden. Ver-
braucherinnen und Verbraucher dürfen nicht ge-
täuscht werden: Eine Anlage darf nur so viele Re-
gionalnachweise ausstellen, wie sie Strom pro-
duzierte. Strom und zugehöriger Nachweis dür-
fen nur einmal an einen Endkunden verkauft 
werden. 

Falls Sie sich mit dem Herkunftsnachweisregister 
des Umweltbundesamtes auskennen, haben Sie 
auch bereits eine Vorstellung, wie das Regional-
nachweisregister funktioniert. 

Der Lieferant weist den Regionalstrom in der 
Stromkennzeichnung aus. Dies geht maximal in 
der Menge, die der EEG-Umlage entspricht (also 
im Anteil „Strom aus erneuerbaren Energien, fi-
nanziert aus der EEG-Umlage“). So ordnet er den 
Strom einer konkreten geförderten Anlage aus 
der Region dem Kunden zu. Der Lieferant kann 
dabei den Namen der Anlage nennen oder ein 
Bild der Anlage zeigen, beispielsweise in der 
Stromrechnung. Wichtig ist dabei das Postleit-
zahlengebiet des Verbrauchers. Dieses muss sich 
in der Liste von Postleitzahlen auf dem Regional-
nachweis wiederfinden, in denen der Regional-
nachweis verwendbar ist. 

Die regionale Erzeugung ist eine zusätzliche In-
formation, die Lieferanten ihren Endkunden mit 
der Stromkennzeichnung freiwillig mitteilen dür-
fen. Sie kann gerade bei der Entscheidung für ei-
nen bestimmten Stromtarif eine wichtige Rolle 
spielen.  




